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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §6 Z1;

EStG 1972 §6 Z2;

EStG 1972 §7 Abs1;

Rechtssatz

Eine Teilwertabschreibung eines nicht abnutzbaren Wirtschaftsgutes ist steuerlich dann anzuerkennen, wenn der

Unternehmer dartun kann, daß und in welcher Höhe zwischen Anscha ungszeitpunkt und Bilanzstichtag wesentliche

Umstände eingetreten sind, welche die Annahme rechtfertigen, daß am Bilanzstichtag die Wiederbescha ungskosten

des Wirtschaftsgutes in nicht unerheblichem Umfang unter den ursprünglichen Anscha ungskosten liegen (Hinweis E

26.1.1968, 1678/67, VwSlg 3715 F/1968; E 29.4.1992, 90/13/0292).
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